
Pflegefreistellung: Die Pflegefreistellung verfolgt 
den Zweck, dass ein Arbeitnehmer unter gewissen 
Voraussetzungen einen  Anspruch auf Fortzahlung 
des Entgelts im Fall der notwendigen Pflege eines 
im Haushalt leben den nahen Angehörigen hat.

Postensuchetag: Anspruch auf einen bezahlten 
Postensuchetag pro Woche der Kündigungsfrist 
(1/5 der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit) 
besteht bei Dienst geberkündigung. Abweichende 
Regelungen können im Kollektivvertrag getroffen 
werden.

Probezeit: Während der einmonatigen Probezeit 
kann ein Dienstverhältnis jederzeit gelöst werden. 
Probezeit muss vereinbart werden – gilt in der 
Regel  nicht auto matisch. 

■ Das Ignorieren der 
Lichtpflicht kann bei 
einem Verkehrsunfall 
teuer werden. 

Wie den Medien unlängst zu 
entnehmen war, sind auch in 
Vorarlberg viele Autofahrer 
als „Lichtmuffel“ unterwegs. 
Seit 15. November 2005 ist in 
Österreich aufgrund einer 
Änderung des Kraftfahr-
gesetzes auch für mehrspurige 
Fahrzeuge das Einschalten 
des Abblendlichtes oder eines 
speziellen Tagfahrlichtes vor-
geschrieben und zwar auch 
dann, wenn keine Sichtbehin-
derung durch Regen, Schnee-
fall oder Nebel vorliegt. Nach 
einem straflosen Übergangs-
zeitraum werden bei Verstö-
ßen seit Mitte April Verwal-
tungsstrafen in der Höhe von 
zumindest 15 Euro verhängt.

Ein Service der 
Vorarlberger  
Nachrichten 

und der  
Vorarlberger 

Rechtsanwälte 

DIE  ÖSTERRE ICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE

Wir sprechen für Ihr Recht.

Nächster Erscheinungstermin der Sonder-
seite „VN Recht“ ist am 27. Mai 2006. Anzeigen-
beratung Georg Flatz, Tel. 05572 501-114, 
E-Mail: georg.flatz@medienhaus.at. 

Rechtsberufe
„Das Verhältnis zwischen 

Richtern und Rechtsanwäl-
ten ist in Vorarlberg von 
Sachlichkeit, Respekt und 
dem Bewusstsein geprägt, 
dass beide Berufsgrup-
pen wichtige Aufgaben 
wahrzunehmen haben“, so 
Dr. Alfons Dür, Präsident 
des Landes gerichtes Feld-
kirch. 

Anwaltsverzeichnis
Das neue Anwaltsverzeich-

nis wurde den Vorarlber-
ger Haushalten vor einigen 
Wochen zugestellt und liegt 
auch bei den Gerichten zur 
kostenlosen Entnahme auf. 
Das Verzeichnis kann zudem 
unter http://anwaltsverzeich-
nis.vol.at aufgerufen werden. 
Besuchen Sie auch die Home-
page der Rechtsanwälte unter 
www.rechtsanwaelte.vol.at

http://vorarlberg.vol.at
http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at
Hier finden Sie uns im Internet.

„Lichtmuffeln“ drohen nicht nur Verwaltungsstrafen. (Foto: VN/Zellhofer)

RECHT
http://anwaltsverzeichnis.vol.at

ABC DES RECHTS

Rechtsanwälte informieren:
Urlaubsüberschreitung –
Entlassungsgrund
Überschreitet der Arbeitnehmer einseitig die ver-
einbarte Urlaubsdauer, ohne dass der Arbeitgeber, 
wenn auch nur schlüssig, seine Zustimmung zu 
einer längeren Urlaubsdauer erkennen ließ, so 
kann eine längere Urlaubsüberschreitung einen 
Entlassungsgrund bilden. Nur ganz minimale 
Überschreitungen, die keine erheblichen Nachteile 
haben und denen keine besondere Bedeutung 
zukommt, rechtfertigen eine Entlassung nicht. 
Allerdings müsste eine Ermahnung ausgesprochen 
werden, um im Wiederholungsfall die Entlassung 
aussprechen zu können. Wichtig ist, dass das Über-
schreiten des Urlaubs nicht als vorzeitiger Austritt 
zu werten ist. Der Arbeitgeber muss zuwarten, bis 
der Arbeitnehmer aus dem Urlaub zurückkommt, 
um ihn zu entlassen, da dem Arbeitnehmer die 
Entlassungserklärung auch zugehen muss.

Lichtpflicht nicht ignorieren 

Über die Sinnhaftigkeit der 
Gesetzesnovelle kann durch-
aus diskutiert werden, die 
gesetzliche Situation lässt dem 
Fahrzeuglenker allerdings 
keine Wahlmöglichkeit. Trotz-
dem können die vorgesehenen 
Verwaltungsstrafen offenbar 
viele Fahrzeuglenker nicht 

davon abschrecken, weiterhin 
ohne Licht zu fahren. All jenen 
muss allerdings bewusst sein, 
dass der Verstoß gegen die 
Bestimmung des § 99 Abs 5a 
des Kraftfahrgesetzes 1967 
noch andere, weit gravierende-
re Folgen haben kann.

Besser sichtbar
Bis zum November 2005 

waren lediglich Lenker von 
einspurigen Kraftfahrzeugen 
ohne Rücksicht auf  die Witte-
rungsverhältnisse zur Ver-
wendung zumindest des 
Abblendlichtes verpflichtet. 

Zweck dieser Vorschrift ist, 
derartige Fahrzeuge für ande-
re Verkehrsteilnehmer besser 
sichtbar zu machen, ihnen also 
einen erhöhten Auffälligkeits-
wert zu geben. Auf  dieser 
Grund lage nehmen die Gerich-
te im Rahmen der Verschul-
densteilung nach einem Ver-
kehrsunfall ein Mitverschul-
den des zwar bevorrangten, 
aber ohne Licht spurenden 
Motorrad fahrers an. Üblicher-
weise wird dieses Mitverschul-
den mit einem Viertel bewer-
tet, was die Schadenersatz-
ansprüche im Verfahren 

wesentlich mindert. Auch für
die Einführung der Licht-
pflicht bei mehrspurigen Fahr-
zeugen war die bessere Sicht-
barkeit im Straßenverkehr
ausschlaggebend.

Bei Verkehrsunfällen wer-
den die Unfallgegner künftig
einwenden, dass das Licht
nicht eingeschaltet war und
das Fahrzeug deshalb über-
sehen wurde. In einem solchen
Fall bliebe dem Bevorrangten
nur nachzuweisen, dass der
Unfall auch bei vorschrifts-
mäßigem Verhalten eingetre-
ten wäre.

.„Fahren ohne Licht 
kann zu einem 
empfindlichen 
Mitverschulden bei 
Verkehrsunfällen 
führen.“
DR. GERHARD 
SCHEIDBACH, 
RA IN FELDKIRCH

Büro Sulz: 
Müsinenstraße 31
6832 Sulz

Büro Feldkirch:
Drevesstraße 2
6800 Feldkirch

T +43 / (0)55 22 / 78 000 | F 78 000 - 4 | www.advokaten.at | office@advokaten.at

RECHTSANWÄLTE DR.PFEIFER DR.KECKEIS DR.FIEL DR.SCHEIDBACH
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